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Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Julika Sandt, Alexander Muthmann, Matthias 
Fischbach und Fraktion (FDP) 

Kindertagespflege in die Arbeit des Bündnisses für frühkindliche Bildung einbe-
ziehen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, in die Arbeit des Bündnisses für frühkindliche 
Bildung auch Akteure aus dem Bereich der Kindertagespflege stärker einzubeziehen. 
Dies kann beispielsweise über eine Mitgliedschaft des Landesverbands Kindertages-
pflege oder großer Träger erfolgen. Ziel ist es, dass auch die Perspektive der Kinderta-
gespflege im Rahmen des Bündnisses für frühkindliche Bildung berücksichtigt wird. 

 

 

Begründung: 

Das Bündnis für frühkindliche Bildung wurde konstituiert, damit die Kindertagesbetreu-
ung in enger Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren weiterentwickelt wird. Das Bünd-
nis befasst sich mit gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen der frühkindlichen 
Bildung in Bayern. Das Bündnis soll Vorschläge für Verbesserungen der Kindertages-
betreuung ausarbeiten, die nach Abstimmung mit dem Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales in den Landtag eingebracht werden. 

Damit die Zukunftsfragen der frühkindlichen Bildung beantwortet werden, bedarf es der 
Einbeziehung möglichst vieler Akteure im Bereich der Kindertagesbetreuung. Die Kin-
dertagespflege leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Kinderbetreuung 
und der frühkindlichen Bildung. Umso wichtiger ist es, dass auch dieser Bereich im 
Rahmen der Arbeit des Bündnisses für frühkindliche Bildung beteiligt wird. Bisher erfolgt 
in diesem Bündnis keine Beteiligung von Akteuren der Kindertagespflege. Damit jedoch 
auch die Perspektive dieses wichtigen Bereichs Berücksichtigung findet, muss unver-
züglich die Mitgliedschaft von Akteuren aus der Kindertagespflege sichergestellt wer-
den. Dies kann entweder über die Einbeziehung des Landesverbands Kindertages-
pflege oder großer Träger der Kindertagespflege erfolgen. 


